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Paolo De Castro (S&D), Albert Deß (PPE), Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), George Lyon 
(ALDE), James Nicholson (ECR) und Alfreds Rubiks (GUE/NGL)

Betrifft: Geringfügige Verwendungen und Sonderkulturen

Der Mangel an effizienten Mitteln für die Prävention und Bekämpfung von Schädlingen und 
Krankheiten wird zu einem zentralen Problem für den Anbau von geringfügigen Verwendungen und 
Sonderkulturen in der Europäischen Union. Dies wirkt sich nicht nur auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
gesamten ernährungswirtschaftlichen Produktionskette aus, sondern auch auf die Vielfalt qualitativ 
hochwertiger Agrar- und Nahrungsmittelerzeugnisse und auf die Artenvielfalt.

Der wirtschaftliche Wert von Anbauprodukten wie Früchten, Gemüse und Blumen und von 
Anbaupflanzen, die spezifische Pflanzenschutzmittel benötigen, beläuft sich auf ca. 70 Mrd. Euro pro 
Jahr, das heißt auf 22 % der gesamten landwirtschaftlichen Produktion.

Die Kommission hätte dem Parlament und dem Rat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
bereits bis zum 12. Dezember 2011 einen Bericht über Maßnahmen zur Bekämpfung dieses 
Problems vorlegen sollen. Darüber hinaus sollen entsprechend der Richtlinie für die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden (2009/128/EG) bis 2014 angemessene Instrumente für die korrekte 
Umsetzung des Programms für integrierten Pflanzenschutz zur Verfügung gestellt werden.

1. Wann beabsichtigt die Kommission, angesichts der mangelnden Effizienz der Rechtsvorschriften 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 für den Schutz geringfügiger Verwendungen und von 
Sonderkulturen den vorstehend genannten Bericht vorzulegen, um auf künftige 
Herausforderungen wie die wachsende Bedrohung der Ernährungssicherheit, der Pflanzenvielfalt 
und der Pflanzengesundheit zu reagieren?

2. Wie beabsichtigt die Kommission, dieses Problem in Anbetracht der Notwendigkeit eines 
koordinierten Vorgehens der EU sowie eines angemessenen Finanzierungsplans in Bezug auf 
geringfügige Verwendungen und Sonderkulturen in ihrem Bericht anzugehen?


